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Die folgenden Ausführungen zu Corona-Unternehmenshilfen basieren auf Angaben des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).1 

Die im Bundeshaushalt 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 800 Mio. Euro werden benötigt, 
um die Corona-Unternehmenshilfen und den Weiterbetrieb der digitalen Antragsplattform2 zu 
finanzieren. Aufgrund der mehrfachen Verlängerung der Corona-Unternehmenshilfen sowie der 
noch laufenden Einreichungsfrist für die Endabrechnung werden die finalen Schlussbescheide 
überwiegend im Jahr 2024 ergehen. Diese können sowohl zu Rück- als auch zu Nachzahlungen 
führen. Darüber hinaus wird die noch laufende Bearbeitung der Schlussabrechnungen einen län-
geren Betrieb der digitalen Antragsplattform erfordern, über die diese digital eingereicht, geprüft 
und bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Schlussabrechnungen wird voraussichtlich bis 
2025/2026 andauern. 

Die Corona-Unternehmenshilfen sind zum 30.06.2022 ausgelaufen. Die Bewilligungsstellen der 
Länder haben die Anträge geprüft, vorläufig bewilligt und ausgezahlt. Die endgültige Festsetzung 
der Förderhöhe erfolgt im Rahmen der Endabrechnung. Grundsätzlich ist es in einem zu prüfen-
den Einzelfall möglich, dass es entweder zu einer Rückforderung oder auch zu einer Nachzah-
lung kommt. Daher können weitere Auszahlungen im Jahr 2024 und den Folgejahren vorgenom-
men werden. 

Aufgrund der mehrfachen Verlängerung Corona-Unternehmenshilfen bis zum 30.06.2022 sowie 
der Einreichungsfristen für die Schlussabrechnung (Frist: 31.10.2023 bzw. Fristverlängerung bis 
31.03.2024) werden die endgültigen Schlussbescheide der gewährten Hilfen in Höhe von über 
60 Mrd. Euro durch die Bewilligungsstellen überwiegend erst im Jahr 2024 erfolgen.  

 

1 Auskunft des BMWK vom 05.02.2024. 

2 www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 
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Derzeit liegen ca. 44 Prozent der rund 890.000 Schlussabrechnungs-Pakete bzw. rund 390.000 
Fristverlängerungen vor. Im Falle einer Fristverlängerung müssen die Schlussabrechnungen bis 
spätestens 31.03.2024 durch die prüfenden Dritten eingereicht werden. 

Im Jahr 2024 wird es laut Einschätzung des BMWK nach Prüfung durch die Bewilligungsstellen 
zu Nachzahlungen kommen. Insofern ist ein Mittelansatz in Höhe von 800 Mio. Euro erforder-
lich, um die voraussichtlich zu erbringende Ausfinanzierung der Programme leisten zu können. 

Eine Verrechnung mit Rückforderungen, die sich ebenfalls ergeben werden, ist zeitlich nicht 
möglich, da die Bewilligungsstellen der Länder angemessene Rückzahlungsbedingungen gewäh-
ren, um erneute Liquiditätsengpässe der Unternehmen und Selbständigen zu vermeiden. 
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